
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 41h PVG Eingaben an das
Bundesverwaltungsgericht, an den
Verwaltungsgerichtshof und an den

Verfassungsgerichtshof
 PVG - Bundes-Personalvertretungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Beschwerden und Anträge einschließlich der Beilagen an das Bundesverwaltungsgericht in

Personalvertretungsangelegenheiten nach diesem Bundesgesetz sind von der Entrichtung der Eingabengebühr

gemäß § 14 Tarifpost 6 Abs. 5 Z 1 lit. b Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, in der jeweils geltenden

Fassung befreit.

2. (2)Revisionen und Anträge einschließlich der Beilagen an den Verwaltungsgerichtshof in

Personalvertretungsangelegenheiten nach diesem Bundesgesetz sind von der Entrichtung der Eingabengebühr

gemäß § 24a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG, BGBl. Nr. 10/1985, in der jeweils geltenden Fassung,

befreit.

3. (3)Beschwerden und Anträge einschließlich der Beilagen an den Verfassungsgerichtshof in

Personalvertretungsangelegenheiten nach diesem Bundesgesetz sind von der Entrichtung der Eingabengebühr

gemäß § 17a Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 – VfGG, BGBl. Nr. 85/1953, in der jeweils geltenden Fassung,

befreit.
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